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Dienstleistungskonzessionsvertrag 
zur Organisation und Durchführung eines Fischerfestes in Krakow 

am See vom 16. August – 18. August 2024 
 
 
Die Stadt Krakow am See,  
vertreten durch den Bürgermeister Herrn Jörg Oppitz und seinen Stellvertreter 
Markt 2, 18292 Krakow am See 

 
-nachfolgend Konzessionsgeber genannt- 

 
und  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 
-nachfolgend Konzessionsnehmer genannt 

 
 
schließen folgenden Vertrag: 
 
 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 

Die Stadt Krakow am See überträgt dem Konzessionsnehmer die Organisation und 
Durchführung des Fischerfestes in der Zeit vom 16.08. – 18.08.2024 einschließlich der 
Auf- und Abbauzeiten. 
Eine Übertragung der Veranstaltung an Dritte ist ihm nicht gestattet. 
Die Bindung von Partnern oder Subunternehmen ist zulässig. 
 
Bestandteil des Vertrages ist die Ausschreibung gemäß beigefügter Anlage 1 und die 
vom Konzessionsnehmer hierzu eingereichte bestätigte Bewerbung Anlage 2, soweit 
dieser Vertrag keine Abweichungen enthält.  
 
 

§ 2 Finanzierung 
 

(1) Der Konzessionsnehmer arbeitet wirtschaftlich selbständig und auf eigenes Risiko. 
(2) Der Konzessionsnehmer trägt die Kosten, die durch die Durchführung der 

Veranstaltung unter Einschluss von Werbekosten entstehen.  
(3) Eine Kostenbeteiligung des Konzessionsgebers ist nicht gegeben.  
(4) Ein Eintrittsgeld von den Besuchern der Veranstaltung darf nicht erhoben werden.  
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§ 3 Veranstaltungsfläche 
 

(1) Der Konzessionsgeber stellt die Veranstaltungsfläche (Anlage 3) an der 
Seepromenade sowie auf dem Anglervereinsgelände, zur Erfüllung des 
Vertragszweckes durch den Konzessionsnehmer, zur Verfügung. Ein Anspruch auf 
Ersatzflächen besteht nicht, falls Flächen teilweise aus wichtigen Gründen, 
insbesondere bei Baumaßnahmen, nicht zur Verfügung stehen.  

(2) Das Nutzungsrecht an den Flächen besteht nur für die Dauer der Veranstaltung, 
einschließlich der Auf- und Abbauzeiten. Er stellt keine Vorwegnahme behördlicher 
Genehmigungen dar.  

 
 

§ 4 Zeitraum 
 

(1) Das Fischerfest findet in dem in § 1 genannten Zeitraum an folgendem Termin statt: 
 

 16.08.2024 16:00 – 00:00 Uhr 
 17.08.2024 00:00 – 02:00 Uhr 
 17.08.2024 11:00 – 00:00 Uhr 
 18.08.2024 00:00 – 02:00 Uhr 
 18.08.2024 11:00 – 18:00 Uhr 
 
 

§ 5 Durchführung und Gestaltung der Veranstaltung 
 
(1) Das von dem Konzessionsgeber genehmigte Veranstaltungskonzept ist Grundlage 

zur Durchführung der Veranstaltung und Bestandteil dieses Vertrages. Der 
Konzessionsgeber ist berechtigt, in den Grenzen der Ausschreibung eine 
Änderung des Veranstaltungskonzeptes zu verlangen, sofern dies zur Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Vertrags oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben 
zwingend erforderlich ist. 

(2) Der Konzessionsnehmer ist zur selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Durchführung des Fischerfestes in dem vereinbarten Zeitraum verpflichtet. Er wird 
die Veranstaltung in/mit geeigneten Medien bewerben. 

(3) Die Tätigkeit des Konzessionsnehmers umfasst die Planung und Organisation der 
Veranstaltung, die Regelung der vertraglichen Beziehungen mit Händlern, 
Schaustellern und sonstigen Mitwirkenden.  

(4) Das Auswahlverfahren bezüglich der Teilnahme an der Veranstaltung durch 
Händler, Schausteller und sonstigen Mitwirkenden wird vom Konzessionsnehmer 
in eigener Verantwortung unter Wahrung der rechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere einer sachlich gerechtfertigten Auswahl unter mehreren Bewerbern 
und der nachfolgenden Vorgaben durchgeführt:  

a. Einheimischen Bewerbern ist im Auswahlverfahren der Vorrang 
einzuräumen 

b. Mindestens drei einheimischen Händlern ist bei entsprechender Nachfrage 
jeweils ein Stand zuzuweisen 

c. Das Auswahlergebnis ist mit dem Konzessionsgeber abzustimmen. Im 
begründeten Einzelfall ist der Konzessionsgeber berechtigt, Änderungen 
der Zulassungsentscheidungen zu verlangen. Nach Abstimmung mit dem 
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Konzessionsgeber setzt der Konzessionsnehmer die 
Zulassungsentscheidungen eigenständig entsprechend um.  

(5) Die Bereitstellung einer Bühne an der Seepromenade für das kulturelle Programm 
erfolgt durch den Konzessionsnehmer. Das Kulturprogramm wird durch die 
Kulturbeauftragte der Stadt Krakow am See organisiert und durchgeführt. Die 
Finanzierung dafür übernimmt die Stadt Krakow am See. Es erfolgt eine 
Abstimmung zwischen Konzessionsnehmer und Konzessionsgeber. 
 
 

§ 6 Sponsoring 
 
(1) Die Stadt Krakow am See hat die Möglichkeit, Sponsoren zur Deckung ihres 

finanziellen Beitrags zur Veranstaltung zu gewinnen. Die Sponsoren werden im 
Rahmen der Veranstaltung gemäß den vertraglichen Regelungen zwischen der 
Stadt und ihren Sponsoren präsentiert. 

(2) Der Konzessionsnehmer sichert der Stadt zu, dass es angemessene Werbeflächen 
für die zu vermittelnden Sponsoren geben wird 

a. Präsentation an der großen Bühne 
b. Logoabbildung aller Sponsoren auf der Homepage der Veranstaltung sowie 

für bis zu drei Sponsoren auf Printprodukten zur Veranstaltung 
(3) Dem Konzessionsnehmer ist es gestattet, im Einvernehmen mit der Stadt Krakow 

am See eigene Sponsoren zu akquirieren. Dabei ist brancheninterne Konkurrenz 
zu bereits bekannten Sponsoren zu vermeiden. 
 
 

§ 7 Sicherheit 
 

(1) Der Konzessionsnehmer ist für die Sicherheit des Fischerfestes und die Einhaltung 
der Vorschriften verantwortlich. Dazu gehören insbesondere die Vorschriften aus 
dem Bau- und Gewerberecht. Für deren Einhaltung, auch durch vertraglich 
gebundene Partner des Veranstalters, wie z.B. Händler und Betreiber von 
Fahrgeschäften oder Dienstleistungsunternehmen, sorgt der Veranstalter. 

(2) Die Größe der Veranstaltung erfordert es, ein Sicherheitskonzept zu erstellen und 
einen Ordnungsdienst einzurichten. Das Sicherheitskonzept ist im Einvernehmen 
mit den für die Sicherheit zuständigen Behörden, insbesondere (Wasserschutz-) 
Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr aufzustellen. 

(3) Das vollständige Sicherheitskonzept ist der Stadt spätestens 8 Wochen vor der 
Veranstaltung vorzulegen. Im Sicherheitskonzept sind die Mindestzahl der Kräfte 
des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden 
festzulegen. 

(4) Der Konzessionsnehmer ist verantwortlich für 
a. Sicherung der Veranstaltung durch einen Ordnungsdienst 
b. Straßensperrungen im Bereich der Veranstaltungsflächen 
c. Verkehrssicherungspflichten, z.B. durch Kabelbrücken 

 
 

§ 8 Genehmigungen 
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Der Konzessionsnehmer hat eigenständig die erforderlichen Genehmigungen und 
Erlaubnisse für die Durchführung der Veranstaltung rechtzeitig einzuholen und dem 
Konzessionsgeber vorzulegen. 

§ 9 Vertragslaufzeit 
 
(1) Der Vertrag gilt zunächst für das Kalenderjahr 2024 mit einer bestehenden Option 

auf Verlängerung nach erfolgreicher Durchführung. 
(2) Der Erfolg/die Qualität der Veranstaltung wird gemessen an folgenden Faktoren: 

a. Themenspezifische Gestaltung der Veranstaltung; 
b. Menge und Vielfältigkeit des Angebots der Verkaufsstände und 

Fahrgeschäfte unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Veranstaltungsbesuchern; 

c. Anteil von lokalen und regionalen Partnern an Gastronomie und Geschäften  
d. Allgemeine Gestaltung der Veranstaltung und der Veranstaltungsfläche 

unter ästhetischen Gesichtspunkten, aber auch solchen wie Sauberkeit und 
Sicherheit 

e. Imagegewinn für die Stadt Krakow am See, gemessen an öffentlicher 
Wahrnehmung und Berichterstattung in den Medien. 

 
 

§ 10 Sonstige Details 
 

(1) Die Reinigung der Veranstaltungsfläche erfolgt durch den Veranstalter täglich, 
damit Anlieger und Besucher der Stadt Krakow am See durch Verunreinigungen 
möglichst wenig gestört werden. 

(2) Der Konzessionsnehmer ist verantwortlich für die Gestellung von öffentlichen WCs 
in ausreichendem Maße und übernimmt die dafür anfallenden Kosten. Vorhandene 
WC-Anlagen können in Absprache mit der Stadt Krakow am See in der Planung 
berücksichtigt werden. 

(3) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Getränke nicht in Gläsern oder Glasflaschen 
verkauft werden. Hier sind Mehrwegbecher aus Plastik oder eine ähnlich 
umweltschonende Variante zu nutzen. 

 
 

§ 11 Haftung 
 

(1) Der Konzessionsnehmer haftet für alle Schäden im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Veranstaltung und stellt den Konzessionsgeber von begründeten 
Ansprüchen Dritter frei. 

(2) Der Konzessionsgeber übernimmt gegenüber dem Konzessionsnehmer 
insbesondere keine Haftung für Schäden wegen Unwetter oder anderen Ursachen 
höherer Gewalt. Ebenso haftet der Konzessionsgeber nicht für Vermögensschäden 
oder entgangenen Gewinn im Falle des Ausfalls der Veranstaltung oder aufgrund 
eines behördlichen Verbots der Veranstaltung. 

(3) Dem Konzessionsnehmer obliegt für den Zeitraum der Veranstaltung einschließlich 
der Auf- und Abbauzeiten auch die Verkehrssicherungspflicht an den überlassenen 
Flächen. 

(4) Der Konzessionsnehmer wird für die Haftung aus diesem Vertrag eine 
entsprechende Haftpflichtversicherung abschließen und während der 
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Vertragslaufzeit aufrechterhalten. Dies ist dem Konzessionsgeber vor Beginn der 
Veranstaltung nachzuweisen 

(5) Kommt der Konzessionsnehmer seiner Verpflichtung zur Durchführung der 
Veranstaltung nicht nach, hat er eine Vertragsstrafe in Höhe von jeweils 1.000 EUR 
für jeden entfallenen Veranstaltungstag an den Konzessionsgeber zu zahlen. Dem 
Konzessionsgeber bleibt vorbehalten, einen tatsächlich eingetretenen höheren 
Schaden nachzuweisen und einzufordern.  

 
 

§ 12 Kündigungsklausel 
 

Der Vertrag ist nur außerordentlich kündbar. Eine Kündigung kann nur aus wichtigem 
Grund erfolgen und bedarf der Schriftform.  
Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn: 

a. einer der Vertragspartner die ihm obliegenden Pflichten dieses Vertrages 
verletzt  

b. der Konzessionsnehmer wesentlich vom dem abweicht, was im 
eingereichten Veranstaltungskonzept von ihm als angestrebte Ziele 
beschrieben worden sind  

c. der Konzessionsnehmer in Vermögensverfall gerät. Dies gilt insbesondere, 
wenn ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder mangels 
Masse abgelehnt wird. 

 
 

§ 13 Schlussbestimmungen 
 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt.  

 

 

Krakow am See, den ………………………………… 

 

……………………………………    …………………………………… 

Bürgermeister /   - Siegel -  Konzessionsnehmer 
Konzessionsgerber  

……………………………………  

stell. Bürgermeister(in) /  
Konzessionsgerber  


